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I. Allgemeines

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Angebote und Verkäufe unserer
Erzeugnisse bzw. Fahrzeuge fremden Fabrikats. Bei Kaufleuten gelten die
Bedingungen auch für alle weiteren Vertragsbeziehungen mit uns.

2. Entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Bedingungen werden
nicht anerkannt, wenn diese nicht ausdrücklich von uns bestätigt werden.

3. Der Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
Für den Lieferumfang sowie die Beschaffenheit und Abmessungen des
Lieferumfangs gilt ausschließlich unsere Auftragsbestätigung. Mündliche
Nebenabreden und nachträgliche Änderungen sind nur nach schriftlicher
Bestätigung verbindlich.
Der Käufer ist an die Bestellung 6 Wochen gebunden.

II. Kostenvoranschlag

1. Angebote und Kostenvoranschläge erfolgen unverbindlich oder verbindlich.

2. Wünscht der Kunde eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es eines
schriftlichen Kostenvoranschlages. In diesem sind die Arbeiten im einzelnen
aufzuführen und mit dem jeweiligen Preis zu versehen. Der Fahrzeugbauer ist an
diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 6 Wochen nach seiner Abgabe
gebunden, soweit im Kostenvoranschlag nicht eine kürzere Bindungsfrist
festgesetzt worden ist.

3. Zur Abgabe eines Kostenvoranschlags erbrachten Leistungen können dem
Kunden berechnet werden, wenn dies im Einzelfall vereinbart ist.

4. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige
Kosten für den Kostenvoranschlag mit der Auftragsrechnung verrechnet und der
Gesamtpreis darf bei Berechnung des Auftrages nur mit Zustimmung des Kunden
überschritten werden.

III. Preise

1. Die Preise verstehen sich ab Werk und sind ab Bestelldatum für 4 Monate
Festpreise. Hinzu kommt die am Tage der Lieferung gültige Mehrwertsteuer.
Liegen zwischen dem Vertragsabschluß und der vereinbarten Lieferzeit mehr als
4 Monate, sind Preisänderungen zulässig. Es gilt dann der am Tage der Lieferung
gültige Preis des Verkäufers.

2. Kosten der Transportversicherung, Verladung, Verpackung, Überführung,
Zollkosten und amtliche Gebühren gehen zu Lasten des Käufers.

IV. Zahlungsbedingungen

1. Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, sind unsere Rechnungen in
bar ohne jeden Abzug zahlbar, sobald dem Besteller die Versandbereitschaft
gemeldet und die Rechnung ausgehändigt oder übersandt wurde.

2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden nach besonderer
Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller
Einziehungs- und Diskontspesen.

3. Verzugszinsen werden für das Jahr mit 5 Prozentpunkten über dem Basissatz
nach § 1 des Diskontsatz - Überleitungsgesetzes erhoben. Sie sind höher oder
niedriger anzusetzen, wenn der Auftragnehmer eine Belastung mit einem höheren
Zinssatz oder Besteller eine geringere Belastung nachweist.

4. Gegen die Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen,
wenn seine Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt;
ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen hinsichtlich des
reklamierten Teils und soweit dieses Zurückbehaltungsrecht auf Ansprüchen aus
dem zugrundeliegenden Vertrag beruht.

5. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte Restschuld - ohne Rücksicht
auf die Fälligkeit etwaiger Wechsel - sofort zur Zahlung fällig, wenn
a) der Besteller, der nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist,
mindestens mit zwei aufeinanderfolgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug
gerät und der Betrag, mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens 1/10 des
Kaufpreises beträgt,
b) der Besteller, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit
einer Rate 14 Tage in Verzug kommt, er seine Zahlungen einstellt oder über sein
Vermögen das Insolvenzverfahren beantragt ist.
Außerdem ist der Verkäufer berechtigt, ganz oder teilweise vom Kaufvertrag
zurückzutreten, auch hinsichtlich noch auszuführender Aufträge.

V. Lieferung und Lieferverzug

1. Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit
Vertragsabschluß. Werden nachträgliche Vertragsänderungen vereinbart, ist
erforderlichenfalls gleichzeitig ein Liefertermin oder eine Lieferfrist erneut zu
vereinbaren.

2. Der Käufer kann 6 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen
Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer schriftlich
auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der
Verkäufer in Verzug. Der Käufer kann neben Lieferung Ersatz des
Verzugsschadens nur verlangen, wenn dem Verkäufer Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Der Käufer kann im Fall des Verzugs dem Verkäufer auch schriftlich eine
angemessene Nachfrist setzen mit dem Hinweis, daß er die Abnahme des
Kaufgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Nach erfolglosem Ablauf der
Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Kaufvertrag
zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dieser
beschränkt sich bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 10 % des Kaufpreises.
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentliches
rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann, bei dem der Vertrag zum Betrieb
seines Handelsgewerbes gehört, steht ihm ein Schadenersatzanspruch nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers zu. Der Anspruch auf Lieferung
ist in den Fällen dieses Absatzes ausgeschlossen.

3. Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist
überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreitung des Liefertermins

oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach
Ziffer 2 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 sowie Abs. 3 dieses Abschnittes.

4. Bei höherer Gewalt oder anderen unvorhergesehenen Hindernissen, wie z.B.
Aufruhr, erhebliche Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, tritt Lieferverzug nicht
ein.

5. Konstruktions- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie
Änderungen des Lieferumfangs seitens des Auftraggebers bleiben während der
Lieferzeit vorbehalten, sofern der Liefergegenstand nicht erheblich geändert wird
und die Änderungen für den Besteller zumutbar sind.

6. Angaben in bei Vertragsabschluß gültigen Beschreibungen über Lieferumfang,
Aussehen, Leistungen, Masse und Gewichte, Betriebsstoffverbrauch,
Betriebskosten usw. des Liefergegenstandes sind Vertragsinhalte; sie sind als
annähernd zu betrachten und keine zugesicherten Eigenschaften, sondern dienen
als Maßstab zur Feststellung, ob der Liefergegenstand gemäß Abschnitt VII Ziffer
1 fehlerfrei ist, es sei denn, daß eine ausdrückliche Zusicherung gemäß Abschnitt
I, Ziffer 2 gegeben ist.

VI. Abnahme

1. Der Käufer hat das Recht, innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der
Bereitstellungsanzeige den Liefergegenstand am vereinbarten Abnahmeort zu
prüfen, und die Pflicht, innerhalb dieser Frist diesen abzunehmen.

2. Eine etwaige Probefahrt vor Abnahme ist in den Grenzen üblicher Probefahrten
bis höchstens 20 km zu halten.

3. Weist der angebotene Kaufgegenstand erhebliche Mängel auf, die nach Rüge
während der Frist nach Ziff. 1 nicht innerhalb von 30 Tagen beseitigt werden, kann
der Käufer die Abnahme ablehnen.

4. Bleibt der Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes länger als 14 Tage
ab Zugang der Bereitstellungsanzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig im
Rückstand, so ist der Verkäufer nach Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen
Nichterfüllung zu verlangen. Der Setzung einer Nachfrist bedarf es nicht, wenn der
Käufer die Abnahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch
innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist.

5. Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so beträgt dieser 15 % des Kaufpreises.
Der Schadenbetrag ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer
einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.

6. Der Gefahrenübergang auf den Besteller beginnt mit der Absendung oder
Abnahme des Kaufgegenstandes im Werk. Bei schuldhafter Verzögerung der
Abnahme durch den Besteller geht die Gefahr bereits am Tage der
Versandbereitschaft auf den Besteller über.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher aus
dem Kaufvertrag entstandener Verbindlichkeiten des Käufers Eigentum des
Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf Forderungen, die im
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand entstehen, z.B. aus Reparatur,
Ersatzteil-, Zubehör- und Betriebsstofflieferungen, Einstell- und
Versicherungskosten.

2. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Käufer zum Besitz und
Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen
aus dem Eigentumsvorbehalt gemäß den nachfolgenden Bestimmungen dieses
Abschnitts nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Kommt der
Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus dem
Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann der Verkäufer den Kaufgegenstand vom
Käufer herausverlangen und nach Androhung mit angemessener Frist den
Kaufgegenstand unter Anrechnung auf den Kaufpreis durch freihändigen Verkauf
bestmöglich verwerten. Diese Rücknahme gilt bei Teilzahlungsgeschäften eines
nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragenen Käufers als Rücktritt. In
diesem Fall gelten die Bestimmungen des Abzahlungsgesetzes. Verlangt der
Verkäufer Herausgabe des Kaufgegenstandes , ist der Käufer unter Ausschluß
von etwaigen Zurückbehaltungsrechten - es sei denn, sie beruhten auf dem
Kaufvertrag - verpflichtet, den Kaufgegenstand unverzüglich an den Verkäufer
herauszugeben. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach
Zurücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, ermittelt nach Wahl
des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z.B. der
Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) den Schätzpreis. Der Verkäufer ist
verpflichtet, den Kaufgegenstand zu diesem Schätzpreis zu verrechnen.
Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes
trägt der Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 15 % des
Verwertungserlöses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der
Verkäufer höhere oder der Käufer niedrigere Kosten nachweist. Der Erlös wird
dem Käufer nach Abzug der Kosten und sonstiger, mit dem Kaufvertrag
zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgebracht.

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger Zustimmung
des Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung,
Vermietung oder anderweitige, die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende
Überlassung des Kaufgegenstandes sowie seine Veränderung zulässig. Während
der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz des
Fahrzeugbriefes des Verkäufer zu. Der Käufer ist verpflichtet, bei der
Zulassungsstelle schriftlich zu beantragen, daß der Fahrzeugbrief dem Verkäufer
ausgehändigt wird.

4. Bei Zugriff von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes
oder bei Ausübung des Unternehmerpfandrechts einer Werkstatt hat der Käufer
dem Verkäufer sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten
unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen.
Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer
Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen,
soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

5. Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts hat der Käufer eine
Vollkaskoversicherung mit einer angemessenen Selbstbeteiligung abzuschließen



mit der Maßgabe, daß die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Verkäufer
zustehen. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, kann der Verkäufer
selbst die Vollkaskoversicherung auf Kosten des Käufers abschließen, die
Prämienbeträge verauslagen und als Teil der Forderung aus dem Kaufvertrag
einziehen. Die Leistungen aus der Vollkaskoversicherung sind - soweit nicht
anders vereinbart - in vollem Umfang für die Wiederinstandsetzung des
Kaufgegenstandes zu verwenden. Wird bei schweren Schäden mit Zustimmung
des Verkäufers auf eine Instandsetzung verzichtet, so wird die
Versicherungsleistung zur Tilgung des Kaufpreises und der Preise für
Nebenleistungen des Verkäufers verwendet.

6. Der Käufer hat die Pflicht, den Kaufgegenstand während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts in ordnungsgemäßem Zustand zu halten, alle vom Hersteller
vorgesehenen Wartungsarbeiten und erforderliche Instandsetzungen unverzüglich
- abgesehen von Notfällen - vom Verkäufer oder von einer für die Betreuung des
Kaufgegenstandes vom Hersteller anerkannten Werkstatt ausführen zu lassen.

7. Bei Verarbeitung der Vorbehaltsware mit anderen nicht dem Verkäufer
gehörenden Waren steht dem Verkäufer der dabei entstehende
Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Fakturenwertes der
Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der
Verarbeitung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so
sind sich Käufer und Verkäufer darüber einig, daß der Käufer dem Verkäufer im
Verhältnis des Fakturenwertes der verarbeiteten Vorbehaltsware Miteigentum an
der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt
der Käufer schon jetzt an den Verkäufer ab, der Verkäufer nimmt diese Abtretung
an. Ungeachtet der Abtretung und des Einziehungsrechts des Verkäufers ist der
Käufer zur Einziehung solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen
gegenüber dem Verkäufer nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf
Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die zur Einziehung erforderlichen
Angaben über die abgetretenen Forderungen dem Verkäufer zu machen und den
Schuldnern die Abtretung mitzuteilen.
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren und zwar gleich ob ohne
oder nach Vereinbarung nur in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware, die
zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird.

VIII. Erweitertes Pfandrecht

1. Dem Fahrzeugbauer steht wegen seiner Forderung aus einem Werkvertrag ein
vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in seinen Besitz
gelangten Gegenständen zu.

2. Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher
durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend
gemacht werden, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang
stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche
Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt
und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört.

IX. Sachmangelhaftung

1. Sachmangelansprüche des Käufers aus Lieferung neuer Fahrzeuge, Aufbauten
oder Fahrzeugteilen verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung des
Kaufgegenstandes.

2. Sachmangelansprüche des Käufers aus Lieferung gebrauchter Fahrzeuge,
Aufbauten oder Fahrzeugteilen verjähren in einem Jahr nach Ablieferung des
Kaufgegenstandes.

3. Sachmangelansprüche des Kunden wegen Sachmängeln aus Werkleistungen
verjähren in einem Jahr ab Abnahme des Werkes.

4. Abweichend von IX., Nr. 1 und 2 gilt für neue Kaufgegenstände und
Werkleistungen eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab Ablieferung, beim
Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen, Aufbauten oder Fahrzeugteilen der
Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung, sofern der Kunde eine juristische
Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder
ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

5. Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleiben weitergehende Ansprüche
unberührt.

6. Sachmangelansprüche gelten für Fahrzeuge, die der Fahrzeugbauer im
eigenen Namen liefert, sowie von ihm hergestellte Fahrzeugaufbauten,
Zubehöreinbauten und von ihm durchgeführte Reparaturen. Sie gelten auch für
solche eingebauten Teile, die der Fahrzeugbauer nicht herstellt. Bei Bereifung,
Elektroteilen, Hydraulikanlagen, Keilriemen, Kühlaggregaten und Planstoffen bei
Kraftfahrzeugen und Anhängern werden die dem Fahrzeugbauer gegen den
Erzeuger wegen eines Mangels zustehenden Ansprüche an den Kunden
hierdurch abgetreten, soweit es sich bei dem Kunden um eine juristische Person
des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder einen
Kaufmann handelt, bei dem der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes
gehört. Der weitere Kundenkreis hat Sachmangelansprüche wegen der im
vorstehenden Satz genannten Einzelteile gegen den Fahrzeugbauer nur, wenn
diese Ansprüche zunächst gegenüber dem Erzeuger der Einzelteile geltend
gemacht worden sind und der Erzeuger diese Ansprüche innerhalb
angemessener Frist nicht erfüllt.

7. Sachmangelansprüche müssen möglichst unverzüglich nach Feststellung eines
Mangels erhoben werden. Die Mangelbeseitigung muss bei dem Fahrzeugbauer
selbst ausgeführt werden, es sei denn, er teilt dem Kunden ausdrücklich mit, dass
die Arbeiten bei einer bestimmten anderen Firma ausgeführt werden können.

8. Die Sachmangelansprüche beschränken sich auf Ersatz oder Reparatur
derjenigen Teile, bei denen ein Fehler im Werkstoff oder in der Werkarbeit
vorliegt. Teile, die ersetzt werden, sind dem Fahrzeugbauer einzusenden oder
vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in sein Eigentum über. Die aufgrund des
Sachmangels entstehenden Kosten für den Aus- und Einbau und ggf. für den
Versand von Teilen werden dem Kunden nicht berechnet. Mehrkosten, die
dadurch entstehen, dass bei der Reparatur auszubauende Teile infolge Alterung
und Verschleiß nicht mehr eingebaut werden können, gehen zu Lastendes
Kunden.

9. Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Kunde
nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des
Vertrages verlangen. Darüber hinaus wird der Ersatz eines unmittelbaren oder
mittelbaren Schadens des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht
gewährt, es sei denn, der Fahrzeugbauer handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.

10. Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum
Ablauf der Verjährungsfrist des Liefergegenstandes Sachmängel aufgrund des
Auftrags geltend machen.

11. Sachmängelansprüche erlöschen,
a) wenn der Liefergegenstand oder die reparierte Sache von fremder Seite in
einer von dem Fahrzeugbauer nicht genehmigten Weise verändert worden ist.
b) wenn Mängel auftreten, aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat,
insbesondere durch unsachgemäße Verwendung und den unsachgemäßen
Einbau von Ersatzteilen durch den Kunden sowie die Verwendung von
ungeeignetem Zubehör oder nicht geeigneten Ersatzteilen, soweit diese von dem
Kunden zur Verfügung gestellt oder eingebracht wurden,
c) wenn Teile eingebaut sind, deren Verwendung der Fahrzeugbauer nicht
genehmigt hat,
d) wenn der Kunde die Vorschrift des Fahrzeugbauers über die Behandlung des
Liefergegenstandes nicht befolgt,
e) wenn eine Überschreitung des nach den einschlägigen Bestimmungen der
Straßenverkehrszulassungsordnung zulässigen Gesamtgewichts oder des
Achsdrucks oder der dem Kaufvertrag zugrundeliegenden Nutzlast oder
Fahrgestelltragfähigkeit festgestellt wird und wenn nach Prüfung des
Fahrzeugbauers ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den Vorgängen und
dem festgestellten Mangel besteht (ggf. Sachverständigengutachten, z.B.
DEKRA).

12. Natürlicher Verschleiß ist von der Sachmangelhaftung ausgeschlossen. Das
gilt auch für Beschädigungen, Lagerungs- und Korrosionsschäden, die auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind.

13. Bestreitet der Fahrzeugbauer das Vorliegen eines Sachmangels, entscheidet
die für den Sitz des Fahrzeugbauers zuständige Schiedsstelle des Karosserie-
und Fahrzeugbauhandwerks. Besteht keine für den Sitz des Fahrzeugbauers
zuständige Schiedsstelle, entscheidet ein vereidigter Kraftfahrzeug-
Sachverständiger. Kommt eine Einigung über die Bestellung eines
Sachverständigen nicht zustande, entscheidet der auf Ersuchen des Kunden von
der für den Sitz des Fahrzeugbauers zuständigen Handwerkskammer oder
Industrie- und Handelskammer benannte Sachverständige. Stellt die Schiedsstelle
oder der Sachverständige einen Sachmangel fest, trägt der Fahrzeugbauer die
Kosten der Entscheidung, anderenfalls der Kunde.

14. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Sachmangelhaftung für
die Leistungen des Fahrzeugbauers und schließen sonstige
Sachmangelansprüche gegen ihn aus.

X. Haftung

1. Der Verkäufer haftet nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für
Schäden - gleich aus welchem Rechtsgrund - wenn er, sein gesetzlicher Vertreter
oder sein Erfüllungsgehilfe sie schuldhaft verursacht haben.
Für durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden haftet der Verkäufer nur
soweit der Schaden etwaige Leistungen der Sozialversicherungen einer privaten
Unfallversicherung oder einer privaten Sachversicherung (z.B. Fahrzeug-,
Gepäck- und Transportversicherung) übersteigt und Drittschaden nicht im
Rahmen des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter ersetzt
wird. Für durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden beschränkt sich diese
Haftung auf die jeweiligen Mindestversicherungssummen nach dem Gesetz über
die Pflichtversicherung für Fahrzeughalter. Nicht ersetzt werden jedoch
Wertminderung des Kaufgegenstandes, entgangene Nutzung, insbesondere
Mietwagenkosten, entgangener Gewinn, Abschleppkosten und Wageninhalt sowie
Ladung. Das gleiche gilt für Schäden bei Nachbesserung.

2. Die Rechte des Käufers aus Sachmangelhaftung gemäß Abschnitt IX bleiben
unberührt.

3. Die Ansprüche wegen Lieferverzug sind Abschnitt IV abschließend geregelt.

4. Der Käufer ist verpflichtet, Schäden und Verluste für die der Verkäufer
aufzukommen hat, diesem unverzüglich schriftlich anzuzeigen oder von diesem
aufnehmen zu lassen.

5. Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und
Betriebsangehörigen des Verkäufers gegenüber dem Käufer wird außer in Fällen
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

XI. Datenverarbeitungserlaubnis

Der Verkäufer ist berechtigt, alle den Käufer betreffenden gesetzlich geschützten
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu verarbeiten.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist Essen.

2. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der
Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten, einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand Essen.

3. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Im übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen
Wohnsitz als Gerichtsstand.

XIII. Verbindlichkeiten dieser Bedingungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Vertrages zur Folge. Etwa unwirksame Bedingungen sind durch
Neuregelungen, die dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen
Zweck am nächsten kommen, zu ersetzen.

Georg Beilharz und Sohn GmbH & Co. KG
Hönkhaus Nutzfahrzeuge GmbH
R+R Nutzfahrzeuge GmbH
TSE Truck-Service Essen GmbH
DSG Diesel-Service Gelsenkirchen GmbH


